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§ 21 HbG Austrittsgrunde

HbG - Hausbesorgergesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

§21.

Als ein wichtiger Grund (§ 19), der den Hausbesorger zum Austritt berechtigt, ist es insbesondere anzusehen:

1. 1.wenn sich der Hauseigentimer strafbarer Handlungen gegen die Sicherheit der Ehre, die kdrperliche Sicherheit
oder Verletzungen der Sittlichkeit gegen den Hausbesorger oder dessen Angehorige zuschulden kommen laRt
oder es verweigert, den Hausbesorger gegen solche Handlungen des Stellvertreters oder eines Angehdrigen des
Hauseigentimers oder eines Hausbewohners zu schitzen, sofern es sich nicht um Falle handelt, die nach den
Umstanden als geringfligig anzusehen sind;

2. 2.wenn der Hauseigentimer das dem Hausbesorger zukommende Entgelt ungebuhrlich verkirzt oder vorenthalt,
insbesondere wenn er fallige Forderungen trotz Aufforderung nicht spatestens acht Tage nach der Aufforderung
bezahlt, dem Hausbesorger die eingeraumte Wohnung schmalert oder andere wesentliche
Vertragsbestimmungen verletzt.

In Kraft seit 01.07.1970 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/hbg/paragraf/21
https://www.jusline.at/gesetz/hbg/paragraf/19
file:///

	§ 21 HbG Austrittsgründe
	HbG - Hausbesorgergesetz


